
gesam t als kostenloses M aterial zuviel gem eldeten rund 
64 000,— DM enthalten. Bei einer richtigen Meldung 
w äre die P lanauflage in der P roduktionsleistung nicht 
erfü llt gewesen und die P räm ie n icht zur A uszahlung 
gelangt. Die angegebene P lanauflage is t die P lan 
auflage fü r den ganzen Betrieb, wobei es n icht darauf 
ankom m t, daß alle Baustellen 100%ig den P lan  erfüllt 
haben, sondern ein schlechtes Ergebnis einzelner B au
stellen durch entsprechend gute Ergebnise anderer B au
stellen ausgeglichen wird. Daß eine unrichtige Meldung 
dies G esam tergebnis herbeiführen konnte, h a t der A n
geklagte n icht vorausberechnen können, da das G esam t
ergebnis, das nicht nur von der Prcduktionsplanerfül- 
lung abhängt, e rs t im  Laufe des folgenden M onats von 
der Buchhaltung des Betriebes errechnet wird. E s kann 
also nicht un terstellt werden, daß dies der Beweggrund 
seiner unrichtigen Meldungen gewesen sei.
Dem A ngeklagten G. kann  die Meldung der eingebauten 
F enste r und Türen als kostenloses M aterial nicht zur 
L ast gelegt werden, da die B etriebsleitung auch heute 
noch den gleichen S tandpunkt v e r tr itt  und die A uf
nahm e der W erte der F enste r und Türen in den Lei
stungsbericht als richtig  hält. V erantw ortlich zu 
m achen ist er dagegen fü r die Meldung von 8150,— DM 
als kostenloses Holzm aterial.

Der S taa tsanw alt h a t fü r den A ngeklagten W. wegen 
fahrlässigen Vergehens gegen § 6 Abs. 1 Ziif. 1 der 
WStVO eine G efängnisstrafe von 8 M onaten und für 
den A ngeklagten G. w egen des gleichen D elikts eine Ge
fängn isstrafe von 6 M onaten bean trag t.

Durch die V olksw irtschaftspläne werden die w irtschaft
lichen und kulturellen  Ziele festgelegt. Sie sollen die 
V oraussetzung fü r die E rfüllung der P läne schaffen. 
Die Grundlage fü r das große A ufbauw erk in der DDR 
bilden die Volkseigenen Betriebe. Ih re  Betriebspläne 
sind ein Teil des V olksw irtschaftsplanes. Bei der Aus
arbeitung des Betriebsplanes werden die Ergebnisse des 
vergangenen Jah res  zugrunde gelegt- In  der N atu r 
dieser P läne liegt es, daß sie von Ja h r  zu Ja h r  eine 
S teigerung verlangen. U nrichtige Meldungen über die 
P lanerfüllung verm itteln  ein falsches Bild über den E r
fü llungsstand und können sich auch dahin auswirken, 
daß der B etriebsplan fü r das nächste Ja h r  auf diesen 
unrichtigen Ergebnissen aufgebaut und dadurch un
erfü llbar wird, w as ein Absinken der A rbeitsfreudigkeit 
der W erktätigen im  Betrieb zur Folge haben kann. E in 
durch unrichtige Meldungen beeinflußter E rfüllungs
stand kann  aber auch die Betriebsleitung von der F es t
stellung vorhandener Mängel und V eranlassung der zur 
P lanerfüllung notwendigen M aßnahm en abhalten. Diese 
Gefahren w aren auch bei den H andlungen der beiden 
A ngeklagten durch die Abgabe unrichtiger Meldungen 
gegeben. Der G esam tplan des Betriebes, der fü r das 
J a h r  1957 17185,— T-DM betrug, is t durch die E in
setzung der unrichtigen Zahlungen wesentlich jedoch 
nicht verfälscht worden. E in finanzieller Schaden ist 
dem Betrieb, wie der Zeuge H auptbuchhalter V. an 
gegeben hat, wenn m an von der unberechtigten A us
zahlung der P räm ie absieht, n icht entstanden. U nter 
Berücksichtigung der gesam ten U m stände hielt das 
Gericht bei dem A ngeklagten W. eine G efängnisstrafe 
von 6 M onaten und bei dem A ngeklagten G. eine Ge
fängn isstrafe von 3 M onaten als angemessen, um  sie in 
Zukunft zu einem höheren V erantw ortungsbew ußtsein 
zu erziehen. Da angenommen werden kann, daß sie aus 
diesem V erfahren und ih rer U ntersuchungshaft von 
3Yz M onaten die notwendigen Lehren ziehen werden, und 
die B etriebsleitung beiden bes tä tig t hat, daß sie bis auf 
die unrichtigen Meldungen ihre Baustellen vorbildlich 
geleitet haben, hielt es bei dem A ngeklagten W. eine 
bedingte V erurteilung gem. § 1 des S trafrech tsergän 
zungsgesetzes fü r angebracht. Bei dem A ngeklagten G.

is t eine bedingte V erurteilung deshalb unterblieben, 
weil die gegen ihn ausgesprochene S tra fe  bereits durch 
die U ntersuchungshaft verbüßt ist.
Die Entscheidung über die T ragung  der Auslagen be
ruh t auf § 353 der S trafprozeßordnung in Verbindung 
m it der V erordnung über die Kosten in S trafverfahren  
vom 15. 3. 1956.

gez. M otzbächel gez. Müller gez. G rahlke 
*

Partei und Verwaltung sehen in dem W irtschaftsplan  
das oberste Gesetz. Es wird daher im m er wieder die 
N otwendigkeit der Erfüllung und vorfristigen Erfüllung 
des Plans betont. Daß angesichts dieses Bestrebens 
häufig die zur Sicherung der Arbeiter oder des Betriebes 
erlassenen Vorschriften nicht beachtet loerden, is t 
eigentlich selbstverständlich. Gleichwohl darf die SED- 
Justiz niemals zugeben, daß an Betriebsunfällen die 
ständige H etzjagd um Erfüllung des W irtschaftsplans 
schuld ist, sondern auch dann müssen verantwortliche 
Personen gefunden werden. Im  allgemeinen werden diese 
dann wegen Störung des planmäßigen W irtschafts
ablaufs unter Anklage gestellt und verurteilt.

DOKUMENT 222

A nklageschrift 
des S taatsanw alts im S tadtbezirk  W eißensee 

vom 15. Mai 1957 
—  II  Wei 133.57 —

1. Der K rananbinder W. H.,
2. Der K rananbinder R. N. 

werden angeklagt,
am  26. 3.1957 in Berlin-W eißensee fah rlässig  handelnd 
die D urchführung der W irtschaftsplanung gefährdet zu 
haben.

Beide Beschuldigte sind als K rananbinder im VEB 
„7. O ktober“ tä tig . Sie h a tten  die Aufgabe, ein D reh
teil der DKZ 4000 m ittels eines K ranes und eines 
Transportw agens zu transportieren .
Da sie dieses Drehteil n icht rich tig  im Seil in die 
W aage legten, stü rz te  dasselbe aus ca. 3 M eter Höhe 
aus dem K ran und verursachte eine empfindliche Be
triebsstörung. Zum anderen w ar dieses Drehteil ein 
E xportau ftrag  fü r W estdeutschland und konnte nun 
nicht, wie bestim m t, am  31. 3.1957 geliefert werden. 
Es entstand ein Schaden von ca. 4000,— DM.

Verbrechen gem äß § 1 A bsatz 1 Ziffer 3, A bsatz 2 der 
W irtschaftsstrafverordnung.

W e s e n t l i c h e s  E r m i t t l u n g s e r g e b n i s  :

Der Beschuldigte zu 1), H., h a tte  am  26. 3.1957 von dem 
M ontagebrigadier W. den A uftrag  erhalten, ein Drehteil 
der DKZ 4000 von dem Schiff 6 zum  Schiff 7 m it einem 
K ran  zu transportieren . H ierzu holte sich der Beschul
digte den Beschuldigten zu 2), N., dam it dieser ihm bei 
dieser A rbeit gewisse Hilfe leistet. Der Beschuldigte H. 
ließ den Beschuldigten N. nun die V orbereitungsarbeiten 
fü r den T ransport ausführen und ging angeblich den 
W agen fü r  den T ransport zu holen. Der Beschuldigte N. 
legte das Seil zurecht und m achte alles fü r  den T rans
port bereit. Als H. nun zum  T ransportp la tz  zurückkam , 
h a tte  der Beschuldigte N. schon alles so weit vorbereitet, 
daß der T ransport durchgeführt werden konnte. Die 
K ranführerin  L. w ar auch zur Stelle, und dieses Drehteil 
wurde nun in den K ran  eingehängt. Es ergab sich, daß 
bei Aufnehmen dieses D rehteils bem erkt werden konnte, 
daß dasselbe nicht rich tig  im K ranhaken hing. Aus die-

164


